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bei Antwort bitte angeben 

 

Herr von itter 

Zimmer: 251 

Telefon: 

0211 475-2858 

Telefax: 

0211 475-2790 

Wolfgang.vonitter@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 
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Per elektronischer Post 
Stadt  Kleve  
Die Bürgermeisterin 
Postfach 1955  
47517 Kleve 
 
mailto: sylvia.robinson@kleve.de 
 
 
 
BPL Nr. 1-279-2 für den Bereich Minoritenplatz 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 02.08.2018, Az: 61.1/Ro 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-

lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 

(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Da der Geltungsbereich des BPL Nr. 1-279-2 der Stadt Kleve auch Teile 

des Bodendenkmals KLE 245/Altstadt umfasst, ist bei geplanten Verän-

derungen in diesem Bereich ein Antrag gem. § 9 DSchG NRW bei der 

Bezirksregierung Düsseldorf, Dez. 35.4 sowie ein Antrag auf Grabungs-

erlaubnis gem. § 13 DSchG NW bei der Oberen Denkmalbehörde des 

Kreises Kleve zu stellen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls 

nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-

ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege 
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im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-

malbehörde zu beteiligen.  

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 

 Ansprechpartner: 

 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Frau Dr. Borgmann, Tel. 0211/475-1334, E-Mail: barbara.borgmann@brd.nrw.de 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-

rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-

se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-

gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-

prüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 

oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 

können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung von TOEB Stellungnahmen.pdf 



Sehr geehrter Herr Peters,

zuletzt mit o.a. Stellungnahme hatte ich mich im Verfahren geäußert und u.a. keine Überbauung der 

Stadtmauer sondern eine Aufnahme und Kenntlichmachung dieser historischen Stadtkante in neuer 

Bebauung (parallele Ausrichtung) gefordert. Die nun vorliegenden drei Varianten tangieren im Ergebnis 

sämtlich die Stadtmauer. Dabei ist Variante A prinzipiell zu bevorzugen, da in dieser Variante die Baufenster 

den Verlauf der Stadtmauer widerspiegeln. Die dargestellten Baufenster sollten jedoch mind. 2 Meter 

Abstand zur Stadtmauer einhalten und damit entweder verkleinert oder aber weiter südlich verschoben 
werden.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

S e m r a u

____________________________
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege
Endenicher Straße 133
53115 Bonn
Tel: 0228/9834-137
E-Mail: sandra.semrau@lvr.de
E-Mail: bodendenkmalpflege@lvr.de
http://www.bodendenkmalpflege.lvr.de/

------------------------------

22.10.2018file:///C:/Users/H600101/AppData/Local/Temp/notes4A2266/~web8724.htm





 
 

       
        

         
       
      

       
 

  

 

   
     

    
 

      
     

   

        
       

    
       
    

     
     

   
  

      
  

 
          

     

         

  

 





  

          

 
 

   
 

 

    

 

    

 

    
    

 

 

   
 

 

  

  
  

      
       

     

    

        

           
         

          
   

          

          
     

        
       

    

        
        

         
  



           
              
        

          
          
    

       
   

     

       
           

         

            
    

         
   

        



             

   
  

 
 

   

   
 

    
    

 
 

 

    
 

    
  

    

          

            

        

           

          

        

         

 

           

                 

          

         

  

           

          

             

          

          

             

         

    

        
           



           

          

          

          

  

    

 

 

        
            



    

 
    

     
 

 
 

 
 

    
   

    

 
   

   
  

    
   

 

      
            

    

           

         
        

           
        

            
         

   

         
      

              
           

        
     

          
       

        
           

            
         

         

               
             

           

          



    

 
   

         
        

       

        
         

            
         

        
        

          
 

         
        

          
       

          
         
 

           
          

              
          

          
         

          
              

           
      

          
  

           
             

 
                

        
             

            



    

 
    

           
   
             

   

  
 

 



   

     

  

    

    
 

 

 
      

   
 

 
 

 
 

   

    
     

    

    

        

  

       

     

           
  

          
         

         

           
          

          
         

         
  

       
        

        

        
                      

                
                

        

               

               



           

         
    

            

            
      

     

          
            

            
                

  

          
         

         

  
 



      
       

          

      

  

          

   

   

        
   

 

        
           

          
  

    
             

      
           

         
      

       
      

    
             

      

          
      

           
            

          
         
  

      
           

         
        

    
          

             
      

         
      

 

 

 

          
          

           
            

     

   



Fontainengraben 200, 53123 Bonn
Postfach 29 63, 53019 Bonn
Telefon: +49 (0)228 5504-  
Telefax: +49 (0)228 5504 - 5763
BAIUDBwToeB@bundeswehr.org

durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr

Stadt Kleve

Landwehr 4 - 6

47533 Kleve

dirk.peteres@kleve.de

Nogueira Duarte Mack 6. August 2018K-III-1611-18

hier: Bebauungsplan Nr. 1-279-2, Bereich Minoritenplatz

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß BauGB

02.08.2018 BBP 1-279-2

berührt, jedoch nicht beeinträchtigt.

Der Planungsbereich liegt im Interessensbereich der Luftverteidigungsradaranlage 
Marienbaum.

Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter 
Gebäudeteile -eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten.

Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung
zuzuleiten.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr ▪ Postfach 29 63 ▪ 53019 

Nur per E-Mail

Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn,

45-60-00 /

BETREFF Anforderung einer Stellungnahme;

BEZUG

ANLAGE - / -

Ihr Schreiben vom - Ihr Zeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Herr

4597

Nogueira Duarte Mack

Mit freundlichen Grüßen   

Im Auftrag

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr
 

Infra I 3

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



  

     

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

      
        
     

   

    

           
            

            
  

  
 

  

  



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir arbeiten als Netzbetreiber im Bereich  > 10 kV bis <= 110 kV und Nachrichtentechnik im Namen und für 

Rechnung der innogy Netze Deutschland GmbH als Eigentümerin der Anlagen und bedanken uns für die 

Beteiligung am Verfahren.

Diese Stellungnahme ergeht gleichzeitig im Auftrag für die innogy Netze Deutschland GmbH als Eigentümerin 

der Anlagen.

Bezug nehmend auf das obige Verfahren, teilen wir Ihnen mit, dass keine Anlagen der innogy Netze 

Deutschland GmbH betroffen sind.

Gegen das o. g. Verfahren bestehen seitens der innogy Netze Deutschland GmbH keine Bedenken.

Für die weitere Beteiligung am Verfahren steht Ihnen das Team Liegenschaften aus dem Adressblock zur 

Verfügung.

Freundliche Grüße

.    h e   r.    h e   ri. A. Michael Burbachi. A. Michael Burbach

  t   mWestnetz GmbH

Regionales Produktmanagement & Netztechnik Mitte

Regionalzentrum Niederrhein

Netzplanung (RDRWDDPA)

Liegenschaften / Recht

Reeser Landstraße 41, 46483 Wesel 

T intern 7862672 

T extern +49 281 2012672

F +49 281 201 2919

mailto: RZ_NDRH_LIEGENSCHAFTEN@westnetz.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Schneider

Geschäftsführung: Dr. Jürgen Grönner, Dr. Stefan Küppers, Dr. Achim Schröder, Jürgen Wefers

Sitz der Gesellschaft: Dortmund

Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund

HandelsregisterNr. HR B 25719

USt.IdNr. DE 8137 98 535

02.08.2018file:///C:/Users/H600101/AppData/Local/Temp/notes4A2266/~web5289.htm



Sehr geehrte Damen und Herren,
die Belange der von hier betreuten Straßen B 9 Abs. 105.2 und B 220 Abs. 1 werden durch Ihre Planung 
mittelbar berührt. 
Unter Beachtung der Anregungen bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.

Das angefügte Verkehrsgutachten ist mit dem Prognosehorizont für das Jahr 2030 anzupassen und dabei 
ebenfalls die Verkehrszählung von 2015 zu berücksichtigen. Für die Prognose kann die Bundesweite 
Verkehrsverflechtungsprognose 2030 als Tendenz genutzt werden. Eine Zustimmung ist Abhängig vom 
Nachweis der Leistungsfähigkeit der umliegenden Knotenpunkte.
Die Ausbaumaßnahmen zum Erreichen der ausreichenden Leistungsfähigkeit trägt in vollem Umfang die 
Stadt Kleve als Verursacher. Die Unterhaltung von zusätzlichen Flächen wird nach Fertigstellung der 
Baumaßnahme durch einmalige Zahlung durch die Stadt abgelöst. Die Planung der Maßnahmen ist 
rechtzeitig mit dem Landesbetrieb Straßenbau abzustimmen und eine Verwaltungsvereinbarung 
abzuschließen. Bauliche Maßnahmen an der Bundesstraße werden erst nach Abschluss der 
Verwaltungsvereinbarung gestattet.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs darf nicht beeinträchtig werden. 

Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch zukünftig aus dieser Planung Ansprüche auf 
aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der 
Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden. Für Hochbauten weise ich auf das Problem der Lärm-
Reflexion hin.

Mit der Bitte um die Beteiligung im weiteren Verfahren.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

i.A. 

Ludger Igel

Landesbetrieb Straßenbau.NRW.
Regionalniederlassung Niederrhein
Außenstelle Wesel
Abteilung 4 Planungen Dritter



Sehr geehrter Herr Peters,

Interessen des Erzbischöflichen Schulfonds Köln sind von den genannten Plänen nicht betroffen!

Mit freundlichen Grüßen

Erzbischöflicher Schulfonds Köln

Anstalt des öffentlichen Rechts

Müller

Geschäftsführer

50606 Köln

Tel: 0221/ 16422277

Fax:                   2288



Geachte heer Peters,

Met deze e-mail reageer ik op het Bebauungsplan Nr. 1-279-2 für den Bereich Minoritenplatz.
Dit plan betreft een binnenstedelijke ontwikkeling en het plangebied ligt op geruime afstand van 
onze gemeente.
De planontwikkeling heeft geen gevolgen voor de gemeente Berg en Dal en er zijn geen 
gemeentelijke belangen die zich tegen dit bestemmingsplan verzetten.
Wij hebben het bestemmingsplan voor kennisgeving aangenomen en vertrouwen er op u met deze 
informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

G.Klaassen (Ger)
Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling
Afdeling Beleid gemeente Berg en Dal 

Aanwezig op ma t/m do tot 16:00 uur en vr tot 12:00 uur.
e-mail: g.klaassen@bergendal.nl
mobielnummer: 06 1462 4899

Gemeente Berg en Dal | Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek | telefoon 14024 | www.bergendal.nl



   

   
   

 
     

 
 

 

      
  

   
  

    
   

         
     

  

   

  

   

 

 

  

  

   

   

    

   

  

  

 

 

 

 
  

  

 

 



Sehr geehrter Herr Peters,

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine Betroffenheit 

bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o. g. Maßnahme 

bestehen. 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und für das Rheinische 

Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen gesondert einzuholen.

Ich bedanke mich vielmals für Ihre Bemühungen und verbleibe  

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Torsten Ludes

______________________________________

Landschaftsverband Rheinland

Kaufm. Immobilienmanagement, Haushalt, Gebäudeservice

KennedyUfer 2

50679 Köln

Tel: 0221/8094228

Fax: 0221/82844806

Email:Torsten.Ludes@lvr.de

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 18.000 

Beschäftigten für die 9,4 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn 

Kliniken, 19 Museen und Kultureinrichtungen, drei Heilpädagogischen Netzen, vier 

Jugendhilfeeinrichtungen und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben, die rheinlandweit 

wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger für Menschen mit 

Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. „Qualität für 

Menschen“ ist sein Leitgedanke.

Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen sind 

die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland gestalten 

Politikerinnen und Politiker aus den rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes.

AW: Behördenbeteiligung
Ludes, Torsten 
An:
'Dirk.Peters@kleve.de'
16.08.2018 10:19
Details verbergen 
Von: "Ludes, Torsten" <torsten.ludes@lvr.de>
An: "'Dirk.Peters@kleve.de'" <Dirk.Peters@kleve.de>
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